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Die Festsetzungen des Bebauungsplanes, insbesonder&-hjj~sjcht1jch
Grundflächen- und Geschoßflächenzahl sowie überbaubarer ~Grund
stücksflächen, lassen kaum An- bzw. Erweiterungsbauten von Wohn
gebäuden und auch Ausbaumöglichkeiten derselben zu.

Die Untere Baurechtsbehörde hat im Vorfeld bereits verschiedene
Bauvorhaben im Vorgriff auf die vom Gemeinderat am 14.4.1992
beschlossene Änderung des Bebauungsplanes “Auf dem Schlatt“
unter Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes
genehmigt.

Ziele und Zwecke dieser Planänderung

Mit der Änderung sollen u.a. die planungsrechtlichen Zulässig
keitsvoraussetzungen dafür geschaffen werden, daß in allen
Bereichen des Baugebietes insbesondere An- bzw. Erweiterungs
bauten und auch Ausbauten in einem großzügigerem Umfang wie
bisher möglich sind.

Desweiteren sollen gleichzeitig auch alle durch Gesetzes-
änderungen zwischenzeitlich im Baubereich beschlossenen
Verbesserungen und Erleichterungen an die Bauherrn weiter
gegeben werden.

Dazu wurden der Zeichn. Teil des Bebauungsplanes (Baulinienpian)
für das gesamte Baugebiet überarbeitet und die Bebauungs
vorschriften neu gefaßt.

Diese Begründung wird der Bebauungsplanänderung beigefügt, ohne
Bestandteil derselben zu sein. Sie wird damit nicht rechts
verbindlich.
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